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Fachspezifische Prüfungsordnung 
 
für den Masterstudiengang 
 
Lehramt an Berufskollegs 
 
mit dem Unterrichtsfach 
 
Chemie 
 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen 
 
 
vom 11.09.2017 
 
 
in der Fassung der vierten Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung  
 
vom 26.02.2025 
 
veröffentlicht als Gesamtfassung 
 
 
(Prüfungsordnungsversion 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW 
S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bo-
chum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vor-
schriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW S. 1222), hat die Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen: 
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I. Allgemeines 
 
 

§ 1  
Geltungsbereich und akademischer Grad 

 
(1) Diese Prüfungsordnung gilt für das Unterrichtsfach Chemie im lehramtsbezogenen Masterstu-

diengang für Berufskollegs an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden 
Prüfungsordnung für lehramtsbezogene Masterstudiengänge vom 07.09.2016 (ÜPO M. Ed.) 
in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende fachspezifische Regelungen. In 
Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwen-
dung. 

 
(2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät, in der die Masterarbeit 

geschrieben wird, den akademischen Grad eines Master of Education RWTH Aachen Univer-
sity (M. Ed. RWTH). 

 
 

§ 2  
Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung 

 
(1) Es handelt sich um einen Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 2 ÜPO M. Ed. (auf einen Ba-

chelorstudiengang aufbauenden Masterstudiengang). Er baut auf den lehramtsbezogenen Ba-
chelorstudiengang für Berufskollegs mit dem Unterrichtsfach Chemie an der RWTH auf. 

 
(2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1-3 ÜPO M. Ed. geregelt.  
 
(3) Das Studium findet in deutscher Sprache, einzelne Lehrveranstaltungen finden in englischer 

Sprache statt. 
 

(4) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deut-
scher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden. 
 
 

§ 3  
Zugangsvoraussetzungen 

 
(1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster universitärer Hochschulabschluss gemäß 

§ 4 Abs. 1 ÜPO M. Ed. 
 
(2) Für die fachliche Vorbildung ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studien-

bewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen über die für ein erfolgreiches Studium 
im Unterrichtsfach Chemie im lehramtsbezogenen Masterstudiengang für Berufskollegs erfor-
derlichen Kompetenzen verfügt: 

 
Insgesamt mindestens 67 CP im Fach Chemie, davon 

 
• mindestens 10 CP an theoretischen und praktischen Kenntnissen aus dem Bereich Allge-

meine Chemie sowie Gefahrstoffe und Umweltschutz 
• mindestens 10 CP an theoretischen und praktischen Kenntnissen aus dem Bereich Anor-

ganische Chemie 
• mindestens 5 CP an theoretischen und praktischen Kenntnissen aus dem Bereich Organi-

sche Chemie 
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• mindestens 5 CP an theoretischen und praktischen Kenntnissen aus dem Bereich Physi-
kalische Chemie 

• mindestens 5 CP in einem weiteren chemischen Fach (z. B. Biochemie, Technische Che-
mie, Makromolekulare Chemie) 

• mindestens 5 CP an theoretischen und praktischen Kenntnissen aus dem Bereich Synthese 
und Katalyse 

• mindestens 5 CP aus dem Bereich Fachdidaktik Chemie 
• mindestens 2 CP aus dem Bereich inklusionsorientierter Fragestellungen für Studierende, 

die ihr lehramtsbezogenes Bachelorstudium ab dem Wintersemester 2016/2017 aufgenom-
men haben. 
 

Die nachgewiesenen Leistungen müssen mit denen des Bachelorstudiengangs Lehramt an 
Berufskollegs mit dem Unterrichtsfach Chemie der RWTH vergleichbar sein. 
 

(3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 4 Abs. 3 ÜPO M. Ed.  
 

(4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache 
nach § 4 Abs. 4 ÜPO M. Ed. nachzuweisen. 

 
(5) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 4 Abs. 7 ÜPO M. Ed. 

 
(6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 16 ÜPO M. Ed. 
 
 

§ 4  
Regelstudienzeit, Leistungspunkte und Studienumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit und der Studienbeginn sind in § 7 Abs. 1 ÜPO M. Ed. geregelt. 
 
(2) Das Studium des Unterrichtsfachs Chemie enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit 

5 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen 
Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 7 Abs. 3 
ÜPO M. Ed. 

 
 

§ 5  
Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen 

 
(1) Nach Maßgabe des § 8 Abs. 2 ÜPO M. Ed. kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehr-

veranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:  
 
1. Übungen  
2. Seminare und Proseminare  
3. Kolloquien 
4. (Labor)praktika  
5. Exkursionen  
6. Projekte 
7. Planspiele 

 
(2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhand-

buch als solche ausgewiesen. 
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§ 6  
Prüfungen und Prüfungsfristen 

 
(1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 9 ÜPO M. Ed. 
 
(2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modul-

bausteinen gemäß § 8 Abs. 4 ÜPO M. Ed. als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren 
Prüfungen vorgesehen ist, ist dies ist im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen. 

 
 

§ 7  
Formen der Prüfungen 

 
(1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 10 ÜPO M. Ed. 

 
(2) Die Klausurdauer beträgt bei der Vergabe 
 

• von bis zu 7 CP 30 bis 90 Minuten 
• von 8 bis 12 CP 90 bis 120 Minuten 
• von 13 oder mehr CP 120 und mehr Minuten. 
 

(3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt mindestens 15 und höchstens 45 Minuten. 
Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als 4 Kandidatinnen bzw. 
Kandidaten durchgeführt. 

 
(4) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt höchstens 20 Seiten. Die Bearbeitungszeit 

einer schriftlichen Hausarbeit beträgt höchstens 2 Wochen. 
 

(5) Der Umfang der Projektarbeit beträgt höchstens 30 Seiten ohne Anhang. Die Bearbeitungszeit 
einer Projektarbeit beträgt höchstens 6 Wochen. 

 
(6) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt höchstens 5 Seiten. Die 

Dauer eines Referates beträgt mindestens 10 und höchstens 30 Minuten. 
 

(7) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: Die Dauer des Gesprächs mit der Prüferin bzw. 
dem Prüfer und weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kolloquiums beträgt mindes-
tens 15 und höchstens 45 Minuten. 
 

(8) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der je-
weiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest. 

 
(9) Für Praktika gilt im Einzelnen Folgendes: Im Rahmen des Chemischen Forschungspraktikums 

für Lehramt mit einem Umfang von je 210 Stunden wird innerhalb von maximal vier Monaten 
selbstständig eine eng umrissene, wissenschaftliche Problemstellung unter Anleitung bearbei-
tet. Die Ausarbeitung ist spätestens vier Monate nach Beginn des Praktikums bei der Prüferin 
bzw. dem Prüfer einzureichen und der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung soll 30 Seiten 
ohne Anlagen nicht überschreiten. Für die Betreuung der Forschungspraktika gilt § 20 Abs. 2 
S. 1 bis 4 ÜPO M. Ed. entsprechend. Die Aufgabenstellung eines Forschungspraktikums kann 
nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
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§ 8  
Praxissemester 

 
Die Studierenden absolvieren während des Masterstudiums ein Praxissemester gemäß § 11 ÜPO 
M. Ed. Das fachdidaktische Vorbereitungs- und Begleitmodul zum Praxissemester im Fach Chemie 
ist das Modul „Fachdidaktik Chemie Master (inkl. 1 CP Inklusion)“. Näheres ist im Modulhandbuch 
aufgeführt. Weitere Einzelheiten werden in der Ordnung für das Praxissemester in dem Masterstu-
diengang Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen sowie Lehramt an Berufskollegs geregelt. 
 
 

§ 9  
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten 

 
(1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält 

§ 13 ÜPO M. Ed. 
 

(2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der 
Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein. 

 
(3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Teilprüfungen mit einer Note von mindestens 

ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen fachspezifischen Prü-
fungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind. 

 
(4) Die jeweilige Fachnote der beiden Fächer sowie des Bildungswissenschaftlichen Studiums 

wird aus den Noten der einzelnen Module des jeweiligen Fachs, die Gesamtnote wird aus den 
Fachnoten der beiden Fächer, der Fachnote DSSZ, der Fachnote des Bildungswissenschaft-
lichen Studiums und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 13 Abs. 10 ÜPO M. Ed. 
gebildet. 
 
 

§ 10  
Prüfungsausschuss 

 
Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 14 ÜPO M. Ed. ist der Prüfungsausschuss Chemie der 
Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften 

 
 

§ 11  
Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit 

und Verfall des Prüfungsanspruchs 
 
(1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall 

des Prüfungsanspruchs enthält § 17 ÜPO M. Ed. 
 

(2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs (Wahlpflichtmodul) dieses Masterstudien-
gangs können ersetzt werden, solange dies das einschlägige Modulhandbuch zulässt. 
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§ 12  
Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsver-

stoß enthält § 18 ÜPO M. Ed. 
 

(2) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes: Bei Blockveranstaltungen ist 
eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich. 

 
 
 

II. Masterprüfung und Masterarbeit 
 
 

§ 13  
Art und Umfang der Masterprüfung 

 
(1) Die Masterprüfung besteht aus 

 
1. den Prüfungen in den Modulen der beiden Fächer, 
2. den Prüfungen in den Modulen des Bildungswissenschaftlichen Studiums, 
3. der Prüfung im Modul DSSZ, 
4. dem Praxissemester sowie 
5. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium. 

 
(2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich am Studienverlaufsplan (Anlage). 

Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn für beide Fächer 
sowie das Bildungswissenschaftliche Studium und DSSZ insgesamt 57 CP erreicht sind. 

 
 

§ 14  
Masterarbeit 

 
(1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 20 ÜPO M. Ed. 
 
(2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 20 Abs. 2 ÜPO M. Ed. Bezug genom-

men. 
 
(3) Die Masterarbeit wird in deutscher Sprache abgefasst. Sie kann im Einvernehmen mit der 

jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Spra-
che abgefasst werden. 

 
(4) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen ei-

nes Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 10 Abs. 12 ÜPO M. Ed. 
i.V.m. § 7 Abs. 7 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Ab-
gabe der Masterarbeit abzuhalten. 

 
(5) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit 

sowie das Masterabschlusskolloquium beträgt 15 CP. Die Benotung des Moduls „Masterar-
beit“ kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen. 
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§ 15  
Annahme und Bewertung der Masterarbeit 

 
Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 21 ÜPO M. Ed. 
 
 
 

III. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 16  
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 25 ÜPO M. Ed. 
 
 

§ 17  
Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht 

und tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
 
(2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich für das Unterrichts-

fach Chemie im lehramtsbezogenen Masterstudiengang für Berufskollegs an der RWTH ein-
schreiben bzw. eingeschrieben haben. 

 
(3) Die Regelung des § 15 gilt für alle Studierenden, die ihre Masterorarbeit ab dem 01.04.2025 

anmelden. Bis zum 31.03.2025 angemeldete Masterarbeiten können fristgemäß entweder in 
zweifacher Ausfertigung beim Zentralen Prüfungsamt oder in einfacher Ausfertigung in elekt-
ronischer Form über das CMS eingereicht werden. Wird die Masterarbeit beim Zentralen Prü-
fungsamt eingereicht, sollen gedruckte und gebundene Exemplare eingereicht werden. 
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Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Mathematik, Informatik und 
Naturwissenschaften vom 05.07.2017, 10.07.2019, 13.07.2022, 06.11.2024 und 05.02.2025. 
 
 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ab-
lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn 
 
1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher bean-

standet, 
3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 
4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlus-

ses nicht hingewiesen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Der Rektor 
der Rheinisch-Westfälischen 

Technischen Hochschule Aachen 
 

 
Aachen, den 26.02.2025  

 
gez. Rüdiger 

   Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. U. Rüdiger 
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Anlage 1: Studienverlaufsplan 
 
Anlage 1.1.: Studienverlaufsplan bei Studienbeginn im Wintersemester 
 

Veranstaltung Modul SWS CP 
1. Semester (Wintersemester)  4 - 
Fachdidaktisches Vorbereitungsseminar (Modulbau-
stein) 

Fachdidaktik Chemie 
Master  
(inkl. 1 CP Inklusion) - 
(FDCHMA) (1) 

S2 - 

Unterrichtsübungen mit Schulexperimenten 
(Modulbaustein) 

FDCHMA (1) Ü2 - 

    
2. Semester (Sommersemester)  2 10 
Begleitseminar zum Schulforschungsteil FDCHMA (1) S2 - 
Prüfung Fachdidaktik Chemie Master FDCHMA (1) - 10 
    
3. Semester (Wintersemester)  16 12 
Modul Wahlpflicht: Wahlpflichtveranstaltung 
(alternativ auch im Sommersemester wählbar) 

Wahlpflicht (WP) V2 - 

Prüfung Wahlpflicht WP - 3 
Chemisches Forschungspraktikum für Lehramt Chemisches  

Forschungspraktikum 
für Lehramt (FoPLA) 

P12 7 

Seminar zum chemischen Forschungspraktikum für  
Lehramt 

FoPLA S2 2 

    
4. Semester (Sommersemester)  6 8 
Aspekte inklusiver Beschulung aus chemiedidaktischer 
Perspektive 

Aspekte inklusiver  
Beschulung aus  
chemiedidaktischer 
Perspektive (AiBC) (2) 

V2 - 

Prüfung Aspekte inklusiver Beschulung aus chemiedi-
daktischer Perspektive 

AiBC (2) - 3 

Moderne Methoden: Anorganische Chemie Moderne Methoden 
(MM) 

S2 - 

Kolloquium zu Moderne Methoden: Anorganische Che-
mie 

MM - 2 

Moderne Methoden: Organische Chemie MM V2 - 
Klausur zu Moderne Methoden: Organische Chemie MM - 3 
    
Masterarbeit (im Fach Chemie mit Masterabschluss-
kolloquium) 

Masterarbeit (MA) - (15) 

    
Gesamt  28 30 (45) 

 
(1) Bis einschließlich Sommersemester 2024 war anstelle des Moduls „Fachdidaktik Chemie Master (inkl. 1 CP Inklusion)“ 
das Modul „Fachdidaktik Chemie Master“ zu absolvieren. 
 
(2) Bis einschließlich Sommersemester 2024 war anstelle des Moduls „Aspekte inklusiver Beschulung aus chemiedidakti-
scher Perspektive“ das Modul „Aspekte inklusiver Beschulung in der Chemie“ zu absolvieren. 
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Anlage 1.2.: Studienverlaufsplan bei Studienbeginn im Sommersemester 
 

Veranstaltung Modul SWS CP 
1. Semester (Sommersemester)  8 11 
Aspekte inklusiver Beschulung aus chemiedidaktischer 
Perspektive 

AiBC (3) V2 - 

Prüfung Aspekte inklusiver Beschulung aus chemiedidakti-
scher Perspektive 

AiBC (3) - 3 

Moderne Methoden: Anorganische Chemie MM S2 - 
Kolloquium zu Moderne Methoden: Anorganische Chemie MM - 2 
Moderne Methoden: Organische Chemie MM V2 - 
Klausur zu Moderne Methoden: Organische Chemie MM - 3 
Modul Wahlpflicht: Wahlpflichtveranstaltung 
(alternativ auch im Wintersemester wählbar) 

WP V2 - 

Prüfung Wahlpflicht WP - 3 
    
2. Semester (Wintersemester)  4 - 
Fachdidaktisches Vorbereitungsseminar (Modulbaustein) FDCHMA (4) S2 - 
Unterrichtsübungen mit Schulexperimenten 
(Modulbaustein) 

FDCHMA (4) Ü2 - 

    
3. Semester (Sommersemester)  2 10 
Begleitseminar zum Schulforschungsteil FDCHMA (4) S2 - 
Prüfung Fachdidaktik Chemie Master FDCHMA (4) - 10 
    
4. Semester (Wintersemester)  14 9 
Chemisches Forschungspraktikum für Lehramt FoPLA P12 7 
Seminar zum chemischen Forschungspraktikum für  
Lehramt 

FoPLA S2 2 

    
Masterarbeit (im Fach Chemie mit Masterabschlusskollo-
quium) 

MA - (15) 

    
Gesamt  28 30 (45) 

 
(3) Bis einschließlich Sommersemester 2024 war anstelle des Moduls „Aspekte inklusiver Beschulung aus chemiedidakti-
scher Perspektive“ das Modul „Aspekte inklusiver Beschulung in der Chemie“ zu absolvieren. 
 
(4) Bis einschließlich Sommersemester 2024 war anstelle des Moduls „Fachdidaktik Chemie Master (inkl. 1 CP Inklusion)“ 
das Modul „Fachdidaktik Chemie Master“ zu absolvieren. 
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